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Sehr geehrter Leser, 

das Buch hilft den Geschädigten bei Lösung von schwierigsten juristischen 

Fragen im Allgemeinen und auf dem Gebiet des Strafrechts (Buch I. und II.),  

so wie auf dem Gebiet des Zivilrechts und Wirtschaftsrecht (Buch III. und 

IV. in Vorbereitung).  

Buch bietet klaren Fluss von Gedanken und prompte Sclussfolgerung.   

Primož Obal
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Buch I. und II. bilden eine Single Gedruckte Ausgabe. 

Jedes Buch ist in Skripte geteilt, die eigene Kapitel haben.  Jedes Skript hat 

einen eigenen nummerierten Index.

Einzelne Skripte können unabhängig voneinander gelesen werden.

Die Bücher enthalten Grafiken, Diagramme und Zeitachsen des Autors. 

Den Leser helfen verschiedene Inhaltsverzeichnisse.

 

  

4



Methodische Anleitung beim Lesen.

Das Buch stellt Beruflichen und Wissenschaftlichen Beitrag. Der Autor schrieb 

das Buch als Vertreter des Berufs. In seiner Arbeit verwendete er juristische 

Literatur  und  Rechtsprechung,  um  seine  eigenen  Schlussfolgerungen  zu 

etablieren.

Der Geschädigte wird von der Umstände seiner rechtlichen Probleme, bis zur 

Lösung  der  schwierigsten  juristischen  Fragen  geführt.  Dabei  werden 

Methoden,  Techniken  und  Denkprozesse  gebraucht,  die  den  Lesern  klar 

vorgesteltt verden. Die Schlussfolgerungen des Denkprozesses werden prompt 

gegeben, was stellt die Arbeit zum Überprüfung sicher.

Dass  es  um  ein  wissenschaftliches  Beitrag  handelt,  bestätigen  auch 

aufgestellte Hypothesen. 
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2.2.2.1.1. Beispiel 1

Beispiel 1: Verwendung des Darlehens

1. (erster Schritt) Abduktion

R = bekannte allgemeine Regel

Pra = besonders bekannt

_______________

Pri = besonders unbekannt

R: Das Darlehen wurde verwendet. 

Pra: Der Verbrauch ist im tatsächlichen Cashflow zu sehen.

______________________________________

Pri: Die Verwendung des Darlehens (könnte) in dem Daten des tatsächlichen 

Cashflows sichtbar sein.

Es wurde eine einfache Schlussfolgerung vorgestellt. 

(Seite im Buch, 304)
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2.   (zweiter  Schritt)  Ausschluss  von  (rechtswidriger)  Beweisen  und 

Abduktion

Regel 1 

R: Das Darlehen wurde verwendet.

Pra: Der Verbrauch ist im Kapitalflussrechnung evidentiert.  

______________________________________

Pri: Die Verwendung des Darlehens (könnte) in dem Kapitalflussrechnung 

sichtbar sein.

Ausschließung des Beweismittels - Kapitalflussrechnung

 (oder falsche Hypothese).

(Seite im Buch, 305)
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Regel 2

R: Das Darlehen wurde verwendet.

Pra: Der Verbrauch ist im Anhang (Aneks) zum Darlehensvertag zu sehen.

______________________________________

Pri: Die Verwendung des Darlehens (könnte) in dem Anhang (Aneks) zum 

Darlehnsvertrag sichtbar sein.

Ausschließung des Beweismittels - Anhang (Aneks) zum Darlehnsvertrag

(oder falsche Hypothese).

Regel 3

R: Das Darlehen wurde verwendet.

Pra: Der Verbrauch ist im Darlehensvertag zu sehen.

______________________________________

Pri: Die Verwendung des Darlehens (könnte) in dem Darlehnsvertrag 

sichtbar sein.
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Ausschließung des Beweismittels - Darlehnsvertrag

(oder falsche Hypothese).

Regel 4

R: Das Darlehen wurde verwendet.

Pra: Der Verbrauch ist im tatsächlichen Cashflow zu sehen.

______________________________________

Pri: Die Verwendung des Darlehens (könnte) in dem Daten des tatsächlichen 

Cashflows sichtbar sein.

(Seite im Buch, 307)
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3. (dritter Schritt) Arbeitshypothese

Hypothese über die Hypothese:

Der  Verbrauch  des  Darlehens  ist  im  Buchhaltungsunterlagen,  im 

Darlehnsvertrag  und  den  Anhängen  zur  Vertrag  oder  im  tatsächlichen 

Cashflow  sichtbar,  weil  die  Verwendung  von  Geld  (Vermögen)  in  der 

Gesellschaft  (Wirtshaftsgesellschaft)  evidentiert  ist  (in  die  Bilanz 

eingetragen oder in einer andere Weise dokumentiert).

Hypothese:

Das Darlehen wurde aufgrund der tatsächlichen Cashflow-Daten, nicht für 

einen bestimmten Zweck verwendet. Wenn Regel 4 bestätigt wird. 

(Seite im Buch, 308)
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4. (vierter Schritt) Peirce-Schema

Schema 11

27

gültige Schlussfolgerung

vollständige 
Argumentation

unvollständige 
Argumentation

ein einfaches Argument ein komplexes Argument

wahrscheinlicher 
Argument

Das Darlehen wurde nicht 
für einen bestimmten Zweck 

verwendet.

Cashflow-Daten
Darlehensvertrag und Anhänge-

Daten

Vorkommen im tatsächlichen 
Cashflow

Verbrauch des Darlehens ist im 
Buchhaltungsunterlagen, im 

Darlehnsvertrag und den Anhängen zur 
Vertrag oder im tatsächlichen Cashflow 

sichtbar.

Das Darlehen wurde aufgrund der 
tatsächlichen Cashflow-Daten, 

nicht für einen bestimmten Zweck 
verwendet.
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(Kapitel 2.2.3.1., Seite 342)

2. DENKPROZESSE

2.2. Denkprozesse in komplexen Rechtsfällen

2.2.3. Selektive Induktion

2.2.3.1. Selektive Induktion auf dem Strafrechtbereich
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2.2.3.1. Selektive Induktion auf dem Strafrechtbereich

Wenn  die  einzelnen  Induktionsfelder  nicht  bekannt  sind,  aber  viele 

Umstände  bekannt  sind,  dann können wie  mit  benützung der  Selektiver 

Induktion, sogennanten Weg der Induktion, finden. 

Schema 18

(Seite im Buch, 342 - 343)
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(Kapitel 3., Seite 437)

3. FEHLEN VON RÜCKZAHLUNG DES 
DARLEHENS – EINZUSCHLIEßENER TEIL 
DER DARLEHENSVERTRAGSKETTE             
(Schema 25)
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Kurze  Beschreibung  der  Umstände  fűr  Scheme  25  (Fehlen  von 

Rückzahlung  des  Darlehens  -  Einzuschließener  Teil  der 

Darlehensvertragskette) 

Hypothetischer  Teil  des  Falles  beruht  auf  der  Annahme,  dass  die 

Geselllschaft das Darlehen, schon am Anfang nicht zrückazhlen wollte. Beim 

Vereinbarung des  Darlehensvertrag,  konnte  die  Gesellscfat  das  Darlehen 

noch  zurückzahlen.  Bei  Verlängerung  der  Rückzahlung  konnte  sie  aber 

nicht mehr. Bei der Verlängerung des Darlehens, hat die Gesellschaft,  fűr 

die  finanzielle  Entscheindungen,  ein besonderes  Arbeitskörper eingeteilt. 

Dieses Arbeitskörper nennen wir: einzuschließener Teil; mit Arbeitsbereich: 

finanzielle Koordination, die getrennt vom Management war.  

Mit  der  Scheme wollen wir Arbeitsmethoden (I,  SI  in  A)   und rechtliche 

Schritte-Maßnahmen  des  Geschädigten  (G1,  G2,  G3 in  G4),  vorstellen.  Nur 

wenn alle  Elemente der Rechtlichen Frage (ERF1-6)  gegeben sind und alle 

drei  komplizierten  (komplexen)  Rechtlichen  Fragen  (KRF1-3)  beantwortet 

wurden, kann eine Strafanzeige nur dann zum Erfolg fűhren.

Als  Wendepunkt  haben  wir:  eingliederung  von  Arbeitskörper  in  einer 

Gesellschaft  (W1),  Konkurs  von  verbundener  Gesellschaften  (W2)  und 

Schadensersatzklage  wegen  schädigender  Anweisungen  von  dem 

Vorstandsvorsitzenden der Muttergesellschaft  (W3), dargestellt.   

Die Strafanzeige (G3 in G4) ist von der Schadensersatzklage (W3) unabhängig. 

Zuerst  muss  Gläubiger  (später  Geschädigte)  Versicherung,  Bonität  und 

Bilanzen  des  Darlehnemmers  überprüfen  und  erst  dann  den  Vertrag 

vereinbaren  (G1 in  G2).  Die  Strafanzeige  wird  erst  später  eingereicht. 

Strafanzeige kann im Fall G2 nicht erfolgreich sein.
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Arbeitskörper  für  finanzielle  Koordination  ist  in  der  Gesellschaft  nur 

deswegen eingegliedert (W1),  um die Management der Verantwortlichkeit 

zu entlasten – deshalb Einzuschließener Teil. 

Die  Strafanzeige  wird  erfolgreich  sein  (G3 in  G4),  wenn  in  dem 

Darlehensvertrag  (oder  bei  der  Erneuerung)  eine   unmögliche 

Vetragsbedingung  oder  unmögliche  Rückgabefrist  vereinbart  ist. 

Strafanzeige  bietett  Erfolg  auch,  wenn der  fällige  Darlehen nicht  zurück 

gegeben ist und der Vertrag nicht erneuert ist. 

Mit  spezifischen Arbeitsmethoden (I,  SI  und A) stellen wir  fest,  dass  der 

Arbeitskörper  für  finanzielle  Koordination  nur  dem  Zweck  diente,  dem 

Management der Verantwortlichkeit zu entlasten.

(Seite im Buch, 439 - 440)
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